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Fuß- und Radwegführung im Umfeld des zukünftigen Zugangs zum TUM Campus 

Olympiapark 

 

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 05719 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 11 – 

Milbertshofen-Am Hart vom 26.07.2023 

 

 
Sehr geehrter Herr Hummel-Haslauer, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im o.g. Antrag aus der Sitzung des Bezirksausschusses 11 Milbertshofen – Am Hart vom 

26.07.2023 wird die Stadtverwaltung gebeten, den aktuellen Planungsstand der Fuß- und 

Radwegführung im Umfeld des künftigen Zugangs zum TUM Campus Olympiapark, 

Connollystraße 32, 80809 München darzustellen. 

 

Wir möchten darauf hinweisen, dass das Gelände nicht in den Zuständigkeitsbereich der Stadt 

München fällt. Die verwaltende Dienststelle in Vertretung des Freistaates Bayern ist das 

Staatliche Bauamt München 2, welches auch das Bauvorhaben „TUM Campus im 

Olympiapark“ betreut. Die nutzende Dienststelle ist die TU München. 

 

Das Staatliche Bauamt München 2 teilte auf unsere Anfrage mit: 

 
„Im Zustimmungsverfahren konnten wir keine Hinweise finden, dass eine entsprechende 
Rampe ausgeführt werden soll.  
 
Zwischenzeitlich hatten wir eine Rad- und Fußgängerrampe geplant, mussten diese aber 
aufgrund von Kosteneinsparungen streichen.  
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Der aktuelle Status ist, dass die aktuelle Fußgängerrampe noch gemäß den 
denkmalpflegerischen Belangen angepasst wird, aber nicht weiter zu einer Radwegerampe 
ausgebaut wird.“ 

 

Wir werden das staatliche Baumt bitten, diese Entscheidung zu überdenken und die 

Planungen wieder aufzunehmen. Gegebenenfalls erscheint es uns als hilfreich, wenn der 

BA 11 das staatliche Bauamt in eine BA-Sitzung einlädt.  

 

Der BA-Antrag Nr. 20-26 / B 05719 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt.  

 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

gez.  




